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§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung (nachfolgend Masterordnung genannt) regelt auf der 
Grundlage der Allgemeinen Bestimmungen für Studien- und Prüfungsordnungen in Bachelor- 
und Masterstudiengängen an der Philipps-Universität Marburg vom 20. Dezember 2004 
(StAnz. Nr. 10/2006 S. 585) in der Fassung vom 24. August 2009 (StAnz. Nr. 51-52/2006, S. 
2917 sowie Amtliche Mitteilungen der Philipps-Universität Marburg 11/2009) – nachfolgend 
Allgemeine Bestimmungen genannt – Ziele, Inhalte, Aufbau und Gliederung des Masterstu-
diengangs sowie Anforderungen und Verfahren der Prüfungsleistungen im Studiengang Be-
triebswirtschaftslehre/Business Administration mit dem Abschluss Master of Science (M. 
Sc.). 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(1) Der Masterstudiengang baut konsekutiv auf Bachelorstudiengänge mit wirtschaftswis-
senschaftlichem Schwerpunkt auf. Nach dem erfolgreichen Absolvieren des forschungs-
orientierten Masterstudiums wird der Abschluss Master of Science (M.Sc.) verliehen.  

(2) Der Masterstudiengang in Betriebswirtschaftslehre/Business Administration soll die Ab-
solventinnen und Absolventen zur Ausübung eines Berufes als Fach- und Führungskraft 
auf allen Ebenen eines Unternehmens sowie zu selbstständigem wissenschaftlichen Ar-
beiten befähigen. Dies setzt voraus, dass die Absolventinnen und Absolventen selbstver-
antwortlich komplexe Problemstellungen lösen können. Hierzu werden den Studierenden 
die Fähigkeiten zur Problemanalyse, zum konzeptionellen Denken, zur kritischen Refle-
xion und zur Weiterentwicklung von Lösungsansätzen vermittelt. Da bei der Lösung 
komplexer Problemstellungen in der Regel Sachverhalte unterschiedlicher Disziplinen 
und Interessenkonflikte zu berücksichtigen sind, kommt der Vermittlung integrativer, 
ganzheitlicher Lösungsansätze und unterschiedlicher ökonomischer Theorien sowie der 
Stärkung der kommunikativen und sozialen Kompetenz eine besondere Bedeutung zu. 
Der international kompatible Masterstudiengang erfährt seine Abrundung durch Aus-
tauschprogramme mit ausländischen Hochschulen und international ausgerichtete Lehr-
veranstaltungen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat 
das für den Übergang in die Berufspraxis oder eine nachfolgende Promotion notwendige 
Fachwissen erworben hat, die Zusammenhänge ihres bzw. seines Faches überblickt und 
die Fähigkeit besitzt, selbstständig wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzu-
wenden. 

§ 3 
Studienvoraussetzungen 

Zum Masterstudiengang wird zugelassen, wer die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen er-
füllt und seine besondere persönliche Eignung im Rahmen eines Eignungsfeststellungsverfah-
rens nachgewiesen hat. Die Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens wird in Anla-
ge 3 geregelt. 
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§ 4 
Studienbeginn 

Das Studium kann sowohl zu Beginn des Wintersemesters als auch zu Beginn des Sommer-
semesters aufgenommen werden. Die Aufnahme zu Beginn des Wintersemesters wird emp-
fohlen. 

§ 5 
Regelstudienzeit, Modularisierung, Arbeitsaufwand (Leistungspunkte) 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. Ein Teilzeitstudium ist möglich nach den gesetz-
lichen Vorschriften und muss im Einzelfall abgestimmt werden. 

 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut. Inhalt und Aufbau sind in § 8 beschrieben. Eine 

Übersicht über die Module enthält Anhang 1, eine Empfehlung für den Studienverlauf ist 
Anhang 2 zu entnehmen.  

 
(3) Mit erfolgreichem Abschluss eines Moduls werden Leistungspunkte (LP) erworben, die 

den kalkulierten studentischen Arbeitsaufwand bescheinigen, der zum erfolgreichen Ab-
schluss des Moduls notwendig ist. Ein Leistungspunkt steht für einen studentischen Ar-
beitsaufwand in Höhe von 30 Stunden. Dies entspricht der Leistungspunktebemessung im 
Rahmen des Europäischen System zur Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen/European Credit Transfer System (ECTS). Das Curriculum ist so gestaltet, dass der 
studentische Arbeitsaufwand für ein Semester in der Regel 30 LP beträgt. Der Leistungs-
punkteumfang eines jeden Moduls ist in der Regel Gewichtungsfaktor für die gemäß § 16 
zu vergebenen Bewertungen. Leistungspunkte können nur erworben werden, wenn die 
Modulvorleistungen, die in den Modulbeschreibungen im Anhang 1 angegeben sind, er-
bracht sind. 

 
(4) Die Gesamtzahl der im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administra-

tion zu erwerbenden Leistungspunkte beträgt 120. 
 
(5) Den Studierenden wird empfohlen, auch während des Masterstudiums Praktika zu absol-

vieren. 
 
(6) Der Fachbereich stellt auf der Grundlage dieser Studien- und Prüfungsordnung ein Lehr-

angebot bereit, das es den Studierenden ermöglicht, das Studium einschließlich aller Prü-
fungen in vier Semestern abzuschließen. 

§ 6 
Studienberatung 

(1) Die Studienfachberatung wird im Rahmen regelmäßiger Sprechstunden einer bzw. eines 
vom Fachbereichsrat beauftragten Studienfachberaterin bzw. Studienfachberaters, der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Professorinnen, Professo-
ren und sonstigen Prüfungsberechtigten (Mentorinnen und Mentoren) durchgeführt. 

(2) Unmittelbar vor oder zu Beginn der Vorlesungszeit jedes Semesters findet eine Orientie-
rungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und -anfänger statt. Im Anschluss setzt die 
Mentorierung ein.  

(3) Die Allgemeine Studienberatung wird durch die „Zentrale Arbeitsstelle für Studienorien-
tierung und -beratung (ZAS)“ der Philipps-Universität durchgeführt. 
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§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten und von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Die Anrechnung von Studienzeiten und von Studien- und Prüfungsleistungen bestimmt 
sich nach § 7 Allgemeine Bestimmungen. 

 
(2) Der Stand des Punktekontos gemäß § 18, das die Wiederholbarkeit von Prüfungen be-

schränkt, wird entsprechend der Anzahl nicht bestandener Modul(teil)prüfungen (Noten-
punkte 1 bis unter 5; Note 5; gemäß § 16 Abs. 2 Allgemeine Bestimmungen), die im Fall 
des Bestehens angerechnet worden wären, im transcript of records oder einem vergleich-
baren Dokument der früheren Hochschule der bzw. des Studierenden bestimmt. Kann die 
bzw. der Studierende kein transcript of records oder vergleichbares Dokument, das er-
schöpfend über Fehlversuche Auskunft gibt, vorlegen, werden für jedes Fachsemester, das 
angerechnet wird, 30 Punkte abgezogen. Falls der Studiengang, aus dem Leistungen ange-
rechnet werden sollen, nicht gleichwertig mit diesem Studiengang ist, entscheidet der Prü-
fungsausschuss, ob und in welchem Umfang der Stand des Punktekontos gemäß § 18 re-
duziert wird. 

 
(3) Um den Mastergrad nach § 21 zu erlangen, muss die Masterarbeit an der Philipps-

Universität angefertigt werden. 

§ 8 
Inhalt, Aufbau und Gliederung des Studiums 

(1) Das Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre/Business Administration gemäß den 
Absätzen 2 und 3 gliedert sich in  

♦ Module der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder,  
♦ Module der ergänzenden Kompetenzfelder,  
♦ betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule,  
♦ Methodenmodule,  
♦ interdisziplinäre Module,  
♦ ein Modul zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und  
♦ die Masterarbeit.  

(2) Die Module bzw. Modulbereiche im Studiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration verfolgen folgende Zielsetzungen: 

1. Die Module der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder (36 LP) vermitteln 
den Studierenden tiefgehende und spezielle Anwendungskompetenzen sowie die Fä-
higkeit zur Weiterentwicklung von Lösungsansätzen. Die Studierenden können durch 
die Wahl bestimmter Module ausgewählte Kompetenzschwerpunkte nachweisen. Die 
Kompetenzschwerpunkte lauten: „Accounting and Finance“, „Management und 
Marketing“, „Prozess- und Informationsmanagement“. Ein Kompetenzschwerpunkt 
wird gemäß § 23 im Zeugnis ausgewiesen, wenn 36 LP in den betriebswirtschaftli-
chen Kompetenzfeldern aus dem Modulangebot eines Kompetenzschwerpunktes 
stammen und die Masterarbeit im Kompetenzschwerpunkt geschrieben wurde. 

2. Die Methodenmodule (12 LP) dienen der Vermittlung spezifischer wissenschaftli-
cher Methoden, die insbesondere in den Modulen der betriebswirtschaftlichen Kom-
petenzfelder sowie im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden. Insofern zielen 
diese Module auf die Stärkung der quantitativen Methodenkompetenz der Studieren-
den ab.  
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3. Die Module der ergänzenden Kompetenzfelder (12 LP) haben die Vermittlung 
von Methoden und Anwendungskompetenzen anderer (Teil-)Disziplinen zum Inhalt, 
wodurch den Studierenden Verknüpfungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzfelder mit den Fragen und Methoden anderer (Teil-)Disziplinen aufge-
zeigt werden. Die betriebswirtschaftlichen Anwendungskompetenzen der Studieren-
den werden damit auf eine breitere Basis gestellt. Zudem werden die Studierenden 
auf die Arbeit in interdisziplinären Teams vorbereitet, womit die Module der ergän-
zenden Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizierend wirken.  

4. Die betriebswirtschaftlichen Vertiefungsmodule (12 LP) stellen auf die Verbin-
dung der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder ab und haben somit die Vermitt-
lung integrativer, ganzheitlicher Lösungsansätze zum Ziel. Darüber hinaus sollen in 
den Modulen aktuelle Forschungsprojekte des Fachbereichs behandelt werden, wo-
mit auch eine Basis für eine anschließende Promotion geschaffen wird. 

5. In dem Modul Schlüsselqualifikationen (6 LP) werden überfachliche, berufsfeld-
orientierte Kompetenzen vermittelt. Die Schlüsselqualifikationen ermöglichen ein ef-
fektives Lernen der Studierenden und bilden gleichzeitig ein solides Fundament für 
lebenslange Weiterbildung im Beruf. Ferner werden die Absolventinnen und Absol-
venten dazu befähigt, im Laufe ihres Arbeitslebens flexibel auf unterschiedliche be-
rufliche Anforderungen zu reagieren und adäquat mit ihnen umzugehen.  

6. Die interdisziplinären Module (12 LP) haben die Schaffung einer kulturellen 
Kompetenz bei den Studierenden zum Ziel, die in der Fähigkeit zum Ausdruck 
kommt, aus der eigenen Kultur heraus andere Kulturen, deren Normen und Werte, 
Lebenswelten, Ordnungsvorstellungen, Institutionen und Geschichte verstehen zu 
können. Darüber hinaus soll den Studierenden die Fähigkeit zur Verknüpfung be-
triebswirtschaftlicher Lehrinhalte mit Fragen und Methoden von Nachbardisziplinen 
vermittelt werden. 

7. Die Masterarbeit (30 LP) soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem Gegenstands-
bereich ihres oder seines Studiengangs selbstständig nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten und darzustellen.  

(3) In den einzelnen Bereichen sind die nachfolgend genannten Module im jeweils angege-
benen Umfang erfolgreich zu absolvieren:  

Bereich LP 
Module der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder: 36 

  
1. Controlling a/b 6/12 
2. Finanzierung und Banken a/b 6/12 
3. Logistik a/b 6/12 
4. Managementlehre a/b 6/12 
5. Marketing und Handelsbetriebslehre a/b 6/12 
6. Technologie- und Innovationsmanagement a/b 6/12 
7. Wirtschaftsinformatik (Entwicklung/Management) 6/12 
8. Wirtschaftsinformatik (Entwicklung/E-Business) 6/12 
9. Wirtschaftsprüfung a/b 6/12 

Methodenmodule 12 
Module der ergänzenden Kompetenzfelder:  12 

1. Quantitative Methoden, insbes. Statistik a/b 6/12 
2. Kooperations- und Genossenschaftsmanagement 6 
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3. Gesundheitsmanagement 6 
4. Volkswirtschaftslehre 6/12 
5. Betriebswirtschaftliches Kompetenzfeld a/b 6/12 
6. CSCW – Computer Supported Cooperative Work 6 
7. Decision Support Systems 6 

Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule a/b 12 
Interdisziplinäre Module  12 
Schlüsselqualifikationen 6 
Masterarbeit 30 

§ 9 
Lehr- und Lernformen 

Die eingesetzten Lehr- und Lernformen sind Vorlesungen, Übungen, Selbststudium, Semina-
re, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Kolloquien, E-Learning, Exkursionen, Kleingruppenarbeit, 
Planspiele und Fallstudien sowie freies Unterrichtsgespräch. Die Modulbeschreibungen im 
Anhang 1 nennen die im jeweiligen Modul eingesetzten Lehr- und Lernformen. 
 
a) Vorlesungen erfüllen eine zentrale Funktion. Sie stellen Ereignisse, Strukturen und Wir-

kungszusammenhänge eines Sachgebiets zusammenfassend dar und vermitteln wissen-
schaftliches Grund- und Spezialwissen sowie methodische Kenntnisse. 

 
b) Übungen werden meist in Ergänzung zu Vorlesungen angeboten und sollen das Wissen 

und die Kenntnisse einüben und vertiefen. Dabei leitet die oder der Lehrende die Veran-
staltung, stellt Aufgaben, kontrolliert die Tätigkeit der Studierenden und leitet die Diskus-
sion. Die Studierenden üben Fertigkeiten und Methoden der jeweiligen Fachdisziplin, lö-
sen Übungsaufgaben, erarbeiten selbstständig Beiträge und tragen diese während der 
Übungsstunde vor. 

 
c) Das Selbststudium dient der Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen und Prü-

fungen, der Vertiefung von Wissen und Kenntnissen, der Aneignung von Kontext- und 
Basiswissen und der Recherche. 

 
d) Hausarbeiten sind schriftliche Darstellungen zu begrenzten Themen, die von den Studie-

renden unter Anwendung wissenschaftlicher Arbeitstechniken selbstständig bearbeitet 
werden. Die Studierenden sollen ein Thema in einer begrenzten Zeit und unter Verwen-
dung eigenständig recherchierter Quellen und Fachliteratur wissenschaftlich bearbeiten 
und schriftlich darstellen. 

 
e) In Seminaren eignen sich die Studierenden Arbeitsmethoden und das Handwerkszeug des 

Faches am Beispiel eines Fachthemas an. Es werden Techniken selbstständiger wissen-
schaftlicher Arbeit vermittelt und eingeübt sowie fachspezifische Themen von den Studie-
renden eigenständig bearbeitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten dafür in 
der Regel selbstständig Beiträge (Hausarbeiten), tragen die gewonnenen Erkenntnisse in 
den Veranstaltungen vor (Referate) und stellen die Ergebnisse zur Diskussion. Da Semi-
nare von der Mitarbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben, gilt für Seminare An-
wesenheitspflicht. 

 
f) Projektarbeiten sind Lehrveranstaltungen, die anhand eines realen oder fiktiven Falls der 

Anwendung und/oder Vertiefung des theoretischen Wissens dienen. Daneben werden die 
Prozessorientierung und Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit sowie organisatori-
sche und soziale Kompetenz gefördert. Da Projektarbeiten von der Mitarbeit der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer leben, gilt für Projektarbeiten Anwesenheitspflicht. 
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g) Kolloquien dienen der Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Erörterung ak-

tueller Forschungsprobleme. Kolloquien sind Foren des Austauschs von Lehrenden und 
Studierenden, z. B. über Masterarbeiten und andere Forschungsarbeiten. 
Wichtiges Qualifikationsziel ist dabei die Anwendung und Einübung erworbener Techni-
ken und Kenntnisse, konsistenter wissenschaftlicher Argumentation und die Kritik an und 
Verteidigung von konträren Standpunkten in der Diskussion. Da Kolloquien von der Mit-
arbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben, gilt für Kolloquien Anwesenheits-
pflicht. 

 
h) E-Learning ist das mediengestützte Lernen, vorwiegend über das Internet oder CD-ROM 

bzw. DVD. Diese Lernform wird in Einzelfällen im Sinne des Blended Learning ergän-
zend zu den Präsenzveranstaltungen angeboten. Da E-Learning eine bevorzugte Form der 
betrieblichen Weiterbildung darstellt, ist der Umgang damit auch für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften von großer Bedeutung. 

 
i) Exkursionen finden als Anschauungsunterricht außerhalb der Universität statt. Exkursio-

nen werden als Blockveranstaltungen ein- oder mehrtägig zusammenhängend durchge-
führt. Im Rahmen der Beobachtung „vor Ort“ werden theoretische Kenntnisse angewandt 
und in neue Untersuchungen eingebracht. Exkursionen werden in Lehrveranstaltungen 
thematisch vor- und nachbereitet und von einer Lehrperson geleitet.  

 
j) In Planspielen und Fallstudien werden die Studierenden mit einer fiktiven Situation, die 

in einem Unternehmen auftreten könnte, konfrontiert und müssen diese mit ihren vorhan-
denen Kenntnissen umfassend analysieren, Informationen bewerten und schließlich Hand-
lungsempfehlungen entwickeln, begründen und anderen gegenüber vertreten. In Fallstu-
dien werden dabei zumeist einmalige Situationen betrachtet. Bei Planspielen, die auch 
computerunterstützt ablaufen können, werden dynamische Entwicklungen und Auswir-
kungen früherer Entscheidungen simuliert, um die Studierenden mit Wirkungen zumeist 
sehr komplexer Systeme vertraut zu machen. Darüber hinaus wird durch die damit ver-
bundene Teamarbeit die soziale Kompetenz der Studierenden gestärkt. 

 
k) Kleingruppenarbeit: In Gruppen von drei bis fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern er-

arbeiten die Studierenden eine eng umgrenzte Fragestellung, um z. B. eine Plenums-
diskussion oder eine Kurzpräsentation vorzubereiten. Durch einen Wechsel der Gruppen-
zusammensetzung lassen sich in Gruppen mit bis zu 40 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern mit Hilfe von Kleingruppenarbeiten - in Verbindung mit Feedbacktechniken – sozia-
le Fähigkeiten einüben und bewerten. Auch in großen Gruppen (mit bis zu 400 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern) kann Kleingruppenarbeit im Rahmen von Buzz-Groups ge-
nutzt werden, um auf einen nächsten Arbeitsschritt vorzubereiten. 
Wichtig für die Kleingruppenarbeit ist die klare und enge Aufgabenstellung sowie (zu-
mindest in der Verwendung zur Beurteilung sozialer Fähigkeiten) die teilnehmende Beo-
bachtung der Arbeit durch die Lehrperson. 

 
l) Freies Unterrichtsgespräch: Im Rahmen fortgeschrittener Lehrveranstaltungen ist durch 

ein freies Gespräch zwischen Lehrendem und Lernenden eine beteiligende Veranstal-
tungsplanung möglich. Ein freies Gespräch kann darüber hinaus zur Bearbeitung eng um-
grenzter Fragestellungen sowie zur Übertragung auf Anwendungsfragen genutzt werden. 
Eine Vorbereitung durch Kleingruppenarbeit oder andere aktivierende Methoden, wie et-
wa den stummen Dialog, empfiehlt sich. 
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§ 10 
Prüfungen 

(1) Die Prüfungen werden studienbegleitend in Form von Modulprüfungen oder Modulteil-
prüfungen angeboten. In dem Prüfungszeitraum eines Semesters finden die Prüfungen 
und die Wiederholungsprüfungen gemäß § 18 statt. Die Prüfungen finden dabei im 
Rahmen der Modulveranstaltungen oder im unmittelbaren Anschluss daran statt. Prüfun-
gen können auch in vorgezogenen Prüfungszeiträumen stattfinden. Die Wiederholungs-
prüfungen werden vor Beginn der Vorlesungszeit des nachfolgenden Semesters durchge-
führt. 

 
(2) Prüfungsleistungen sind in der Regel durch 

- Klausuren, 
- mündliche Prüfungen, 
- Hausarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, 
- Präsentationen 
zu erbringen.  

 
(3) In Klausurarbeiten soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er 

auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden ihres oder seines Faches Aufgaben lösen und 
Themen wissenschaftlich bearbeiten kann. Die Dauer einer Klausurarbeit beträgt in der 
Regel zwischen 60 und 120 Minuten. 

 
(4) Durch eine mündliche Prüfungsleistung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachwei-

sen, dass sie oder er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt 
werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat über ein dem Stand des Studiums entspre-
chendes Grundlagenwissen verfügt. Mündliche Prüfungen dauern in der Regel zwischen 
15 und 30 Minuten je Kandidatin oder Kandidat. Die wesentlichen Gegenstände und das 
Ergebnis der mündlichen Prüfungsleistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Er-
gebnis ist der Kandidatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung 
bekannt zu geben. Mündliche Prüfungen können als Gruppenprüfungen mit bis zu drei 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmern durchgeführt werden.  

 
(5) Hausarbeiten und andere schriftliche Arbeiten werden im Zusammenhang mit einer oder 

mehreren Lehrveranstaltungen angefertigt. Damit hat die Kandidatin oder der Kandidat 
nachzuweisen, dass sie oder er die erworbenen Sach- und Methodenkenntnisse sowie 
Arbeitstechniken in selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit anwenden und darstellen 
kann. 

 
(6) Präsentationen und Referate sind mündliche Prüfungsleistungen, mit denen die Kandida-

tin oder der Kandidat im Rahmen eines Proseminars, Kolloquiums oder einer ähnlichen 
Veranstaltung nachweist, dass sie oder er die erworbenen Sach- und Methodenkenntnis-
se sowie Arbeitstechniken in selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit anwenden und 
darstellen kann. Mit dem Referat präsentiert die Kandidatin oder der Kandidat in der Re-
gel ihre oder seine Arbeitsergebnisse vor anderen Studierenden und der Prüferin oder 
dem Prüfer. 

 
(7) Die Kandidatin oder der Kandidat hat Hausarbeiten und der Masterarbeit ein Verzeichnis 

der von ihr oder ihm benutzten Hilfsmittel beizufügen und die eigenhändig unterschrie-
bene Versicherung mit folgendem Wortlaut abzugeben: 
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„Ich versichere durch eigenhändige Unterschrift, dass ich die Arbeit selbststän-
dig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt 
habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen (auch 
aus dem Internet) entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Ich 
weiß, dass bei Abgabe einer falschen Versicherung die Arbeit als mit 'nicht 
ausreichend' (1 Bewertungspunkt gemäß § 16 Abs. 2 Allgemeine Bestimmun-
gen, Note 5, ECTS-Grade F) bewertet gilt“. 

(8) Für jedes Modul sind Art und Umfang der Prüfungsleistungen in den Modulbeschrei-
bungen im Anhang 1 angegeben. 

 
(9) Studierende in Studiengängen, in denen ein Modul angerechnet werden kann, sind be-

rechtigt, bei mündlichen Prüfungen in diesem Modul zuzuhören, sofern sie die entspre-
chende Prüfung noch nicht absolviert haben und im selben Prüfungstermin auch nicht zu 
dieser Prüfung angemeldet sind. Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses. Nach Maßgabe der räumlichen Kapazitäten kann die Zahl der 
Zuhörerinnen und Zuhörer begrenzt werden. Die Kandidatin oder der Kandidat kann be-
gründeten Einspruch gegen die Zulassung von Zuhörerinnen und Zuhörern erheben. 

 
(10) Soweit die Masterordnung die Möglichkeit einräumt, an Modulen anderer Studiengänge 

teilzunehmen, so findet abweichend von der vorliegenden Ordnung die Studien- und 
Prüfungsordnung Anwendung, in deren Rahmen das entsprechende Modul angeboten 
wird. 

 

§ 11 
Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, innerhalb ei-
ner vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Problem aus dem Gegenstandsbereich ihres 
oder seines Studiengangs selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten 
und darzustellen. Zur Masterarbeit in Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
kann nur zugelassen werden, wer 

• in den Modulen der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder 24 Leistungspunkte er-
zielt hat, 

• in den Methodenmodulen 12 Leistungspunkte erzielt hat, 
• in den Modulen der ergänzenden Kompetenzfelder 6 Leistungspunkte erzielt hat und 
• in den betriebswirtschaftlichen Vertiefungsmodulen 6 Leistungspunkte erzielt hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist mindestens 14 Tage vor dem gewünschten Ausgabetermin 
des Themas der Masterarbeit beim Prüfungsausschuss einzureichen, wobei der Prüfungs-
ausschuss bestimmte Anmeldetermine pro Semester spezifizieren kann. Die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung. Ein Nichtbeachten 
der Frist führt dazu, dass der gewünschte Ausgabetermin nicht mehr garantiert werden 
kann. 

(3) Die Masterarbeit kann nach Zustimmung der Prüferin oder des Prüfers auch als Grup-
penarbeit angefertigt werden. In diesem Fall muss die Prüfungsleistung der einzelnen 
Kandidatin oder des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder anderen Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar sein. 
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(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses veranlasst die Ausgabe des Themas 
für die Masterarbeit. Die Kandidatin oder der Kandidat kann einen Themenbereich aus 
einem betriebswirtschaftswissenschaftlichen Kompetenzfeld gemäß § 8 Abs. 3, einem 
Gebiet der Volkswirtschaftslehre gemäß § 8 Abs. 3, aus dem Kooperations- und Genos-
senschaftsmanagement, aus dem Gesundheitsmanagement, aus dem Bereich der quanti-
tativen Methoden, insbesondere Statistik oder aus dem Bereich Wirtschaft des Nahen 
und Mittleren Ostens wählen; weitere Themenbereiche können vom Prüfungsausschuss 
im Einzelfall auf Antrag genehmigt werden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses bestimmt die Prüferin oder den Prüfer, veranlasst auf deren oder dessen Vor-
schlag die Ausgabe des Themas und wählt in der Regel eine zweite Gutachterin bzw. ei-
nen zweiten Gutachter aus. 

(5) Die Bearbeitungsdauer beträgt 6 Monate ohne Verteidigung und 5 Monate mit Verteidi-
gung. Im Einzelfall kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf begrün-
deten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise höchstens um 4 Wochen verlängern, 
unbeschadet der Verlängerungsmöglichkeiten nach § 15. Mögliche Gründe können bei-
spielsweise unvorhersehbare Schwierigkeiten bei der Literaturbeschaffung oder bei der 
Datenbeschaffung bei empirischen Masterarbeiten sein. 

(6) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen zurückgegeben 
werden. Falls die Kandidatin oder der Kandidat einen Wechsel des Themenbereiches 
wünscht, ist ein erneuter Antrag gemäß Absatz 3 erforderlich. Ein neues Thema ist un-
verzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, zu stellen. Mit der Ausgabe 
des Themas beginnt die vorgesehene Arbeitszeit erneut. 

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß in zwei Exemplaren und zusätzlich in elektronischer 
Form beim Prüfungsausschuss abzuliefern. Im Falle einer zusätzlichen Verteidigung der 
Masterarbeit, teilen die Abteilungen der Kandidatin bzw. dem Kandidaten einen Termin 
für die Verteidigung mit mindestens vierzehntägiger Vorlaufzeit mit, in der die Kandida-
tin bzw. der Kandidat ihre bzw. seine Masterarbeit öffentlich zur Diskussion stellt. 

Die Bewertung soll spätestens 12 Wochen nach Abgabe der Arbeit abgeschlossen sein. 

(8) Weiteres regelt § 11 Abs. 8 und folgende Allgemeine Bestimmungen. 

§ 12 
Prüfungsausschuss 

Mitglieder des Prüfungsausschusses sind fünf Professorinnen bzw. Professoren, eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und zwei Studierende. Von 
ihnen soll ein Mitglied Professorin oder Professor für Öffentliches oder Privates Recht aus 
dem Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg sein; sie oder er 
wird von der Dekanin bzw. vom Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in Ab-
sprache mit der Dekanin bzw. dem Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaften für die 
Wahl nominiert. Näheres regelt § 12 Allgemeine Bestimmungen. 

§ 13 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer für Modulprüfungen und Modul-
teilprüfungen; er bestellt ggf. Beisitzerinnen und Beisitzer. Deren Aufgabe sowie deren Be-
stellung regelt § 13 Allgemeinen Bestimmungen.  
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§ 14 
Anmeldung und Fristen für Prüfungen 

(1) Modulprüfungen und Modulteilprüfungen finden im Rahmen der jeweiligen Modulveran-
staltung oder im unmittelbaren Anschluss daran statt. Die Wiederholungsprüfungen finden 
in der Regel vor Beginn der Vorlesungszeit des nachfolgenden Semesters statt. Die Wie-
derholung von Prüfungen in Modulen, die von anderen Fachbereichen angeboten werden, 
richtet sich nach den Wiederholungsbestimmungen der anderen Fachbereiche. 

(2) Prüfungen können auch in vorgezogenen Prüfungszeiträumen mit entsprechend vorgezo-
genen Anmeldezeiträumen gemäß Absatz 3 stattfinden. 

(3) Zu jedem Prüfungszeitraum legt der Prüfungsausschuss einen Anmeldezeitraum fest. Den 
Studierenden wird die Form der Anmeldung sowie Ort und Zeitraum der Prüfung recht-
zeitig in geeigneter Form öffentlich bekannt gegeben. Die Meldung zu einer Prüfung gilt 
gleichzeitig als Meldung zur Wiederholungsprüfung, sofern die Kandidatin oder der Kan-
didat die Prüfung nicht besteht. 

(4) An Prüfungen darf teilnehmen, wer an der Philipps-Universität für einen Studiengang ein-
geschrieben ist, dem das jeweilige Modul durch die Prüfungsordnung oder gemäß § 10 
Abs. 10 wählbar zugeordnet ist, wer die Zulassungsvoraussetzungen, die die Prüfungs- 
und Studienordnung des jeweiligen Studienganges für das Moduls festlegt, erfüllt, und 
wer den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder einem verwandten Studiengang nicht 
verloren hat. 

(5) Über die Zulassung bzw. Nicht-Zulassung zu einer Prüfung ist die Kandidatin oder der 
Kandidat in der vom Prüfungsausschuss festgesetzten Form zu informieren. 

§ 15 
Studien- und Prüfungsleistungen bei Krankheit und Behinderungen 

sowie bei familiären Belastungen 
Es gelten die Regelungen gemäß § 15 Allgemeine Bestimmungen, die der Beseitigung von 
Nachteilen, die aus Behinderung, Krankheit oder aus der Betreuung naher Angehöriger, ins-
besondere Kinder, entstehen können. 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen werden gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen bewertet. Die Gewich-
tung von Teilprüfungen sowie die dafür erteilten Bewertungen werden in den Modulbe-
schreibungen in Anhang 1 festgelegt. 
Eine Modulprüfung ist in der Regel bestanden, wenn alle Teilprüfungen erfolgreich ab-
solviert sind. Davon abweichende Regelungen sind den Modulbeschreibungen in Anhang 
1 zu entnehmen.  
 

(2) Für die Erstellung von Datenabschriften (transcripts of records) und für die Darstellung 
der Gesamtnote im Diploma Supplement gemäß § 23 werden die Bewertungspunktzahlen 
bzw. Noten auch als relative ECTS-Noten gemäß § 16 Abs. 6 Allgemeine Bestimmungen 
dargestellt. Die entsprechende Vergleichsgruppe besteht in der Regel aus denjenigen Prü-
fungsteilnehmerinnen und    -teilnehmern, die die jeweilige Prüfung in den letzten drei 
Semestern bestanden haben. 
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(3) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gesamtnote „sehr gut“ mit einer durchschnittli-
chen Bewertungspunktzahl von 14,0 oder besser erreicht, wird das Gesamturteil „mit 
Auszeichnung bestanden“ erteilt. 

§ 17 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

Für Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ordnungsverstoß gilt § 17 Allgemeine Bestimmungen. 

§ 18 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können wiederholt werden, sofern nicht die Bedingun-
gen für das endgültige Nichtbestehen der Masterprüfung gemäß § 19 vorliegen. Besteht 
ein Modul aus Modulteilprüfungen, so können diese wiederholt werden, wenn sie nicht 
bestanden wurden und dadurch das Modul noch nicht bestanden ist. Jeder bzw. jedem 
Studierenden wird hierfür ein Punktekonto mit anfänglich 120 Punkten eingerichtet. Vom 
Punktekonto werden Punkte in der Anzahl der dem Modul bzw. dem Modulteil zugewie-
senen Leistungspunkte abgezogen, sobald die zugehörige Prüfung oder Wiederholungs-
prüfung nicht bestanden wurde. Davon ausgenommen ist die Masterarbeit, deren Wieder-
holbarkeit in § 11 Abs. 13 Allgemeine Bestimmungen geregelt ist. 

 
(2) Wird eine Prüfung nicht im ersten Versuch bestanden, so muss die Kandidatin bzw. der 

Kandidat den Wiederholungstermin im selben Prüfungszeitraum in Anspruch nehmen, so-
fern ihr bzw. ihm nicht wegen besonderer Gründe vom Prüfungsausschuss auf Antrag eine 
Nachfrist gewährt wird. Besteht die Kandidatin bzw. der Kandidat die Prüfung auch zum 
Wiederholungstermin nicht, ist eine erneute Anmeldung nach dem regulären Verfahren zu 
einem späteren Angebotstermin der Prüfung erforderlich. 

 
(3) Handelt es sich bei einer auch zum Wiederholungstermin nicht bestandenen Prüfung um 

die Prüfung zu einer Wahlveranstaltung in dem jeweiligen Modul, so kann sich die Kan-
didatin bzw. der Kandidat anstelle der gleichen Prüfung zu einer Prüfung zu einer anderen 
Wahlveranstaltung aus demselben Modul anmelden. 

 
(4) Eine Kandidatin oder ein Kandidat kann ein Wahlpflichtmodul, in dem sie oder er sich be-

reits Prüfungen unterzogen oder zu Prüfungen angemeldet hat, wechseln. Ein solcher 
Wechsel ist zweimal möglich. Eine Gutschrift von Punkten, die von dem Punktekonto 
gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 für nicht bestandene Prüfungen in dem Wahlpflichtmodul abge-
zogen wurden, erfolgt nicht. 

 
(5) Besteht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der mindestens 108 Leistungspunkte 

erworben hat, eine Prüfung zum Wiederholungstermin nicht, kann der Prüfungsausschuss 
dieser Kandidatin bzw. diesem Kandidaten auf Antrag eine Prüfung zu einem früheren 
Termin als dem folgenden regulären Prüfungstermin dieser Prüfung gewähren, in der die 
Leistungspunkte der entsprechenden Prüfung erworben werden können. Die Prüferin bzw. 
der Prüfer wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus dem Kreis 
der Prüferinnen und Prüfer des entsprechenden Moduls bestimmt. Von dieser Regelung 
kann eine Kandidatin bzw. ein Kandidat im Umfang von maximal 12 LP Gebrauch ma-
chen. 

 
(6) Weichen die Bestimmungen zur Wiederholung von Prüfungen bei Modulen gemäß § 10 

Abs. 10 von den Regelungen der vorliegenden Masterordnung ab, so gilt entsprechend die 
Studien- und Prüfungsordnung desjenigen Studiengangs, in dessen Rahmen die Module 
angeboten werden. 
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§ 19 
Endgültiges Nichtbestehen der Masterprüfung 

und Verlust des Prüfungsanspruches 
(1) Der Prüfungsanspruch geht endgültig verloren, wenn 

- in den ersten beiden Fachsemestern nicht mindestens 30 Leistungspunkte und in den 
ersten drei Fachsemestern nicht mindestens 60 Leistungspunkte erworben wurden oder  

- das Punktekonto gemäß § 18 Abs. 1 den Stand von 0 unterschreitet. Dies gilt nicht, 
wenn im gleichen Prüfungszeitraum die Voraussetzungen für das Bestehen der Mas-
terprüfung erbracht werden oder 

- die Masterarbeit im zweiten Versuch gemäß § 11 Abs. 13 Allgemeine Bestimmungen 
nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt. 

 
(2) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder 

gilt sie als endgültig nicht bestanden, so wird ihr bzw. ihm hierüber ein Bescheid mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung erteilt. Weiterhin wird ihr bzw. ihm eine schriftliche Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Ergebnisse 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung endgültig nicht bestanden ist. Zusätz-
lich erhält die oder der Studierende eine Anlage, aus der die Studienstruktur ersichtlich 
ist und aus der die noch fehlenden Prüfungsleistungen entnommen werden können. Eine 
entsprechende Bescheinigung über die erbrachten Leistungen der Masterprüfung inklu-
sive der Anlage gemäß Satz 3, die verbrauchten Punkte nach § 18 Abs. 1 sowie die nicht 
bestandenen Prüfungen wird auch bei Studienabbruch, Studienort- und Studienfach-
wechsel oder in sonstigen begründeten Fällen ausgestellt. 

§ 20 
Freiversuch 

Freiversuche sind nicht möglich. 

§ 21 
Verleihung des Mastergrades 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten der aka-
demische Grad „Master of Science“ (M.Sc.) verliehen.  

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakte und Prüfungsdokumentation 

Einsicht in die Prüfungsakte ist gemäß § 22 Abs. 1 Allgemeine Bestimmungen möglich. 

§ 23 
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

Nach dem erfolgreichen Bestehen der Masterprüfung werden gemäß § 23 Allgemeine Be-
stimmungen ein Zeugnis, eine Urkunde und ein Diploma Supplement ausgestellt. 
 

§ 24 
Geltungsdauer 

Diese Masterordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Masterstudiengang „Be-
triebswirtschaftslehre/Business Administration“ an der Philipps-Universität vor dem Winter-
semester 2012/2013 begonnen haben. 
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§ 25 
In-Kraft-Treten 

Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Phi-
lipps-Universität Marburg in Kraft. 
 
 
 

Marburg, 09.11.2010 

gez 

P r o f .  D r .  P a u l  A l p a r  
Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 

der Philipps-Universität Marburg 
 
 
 

 
 

In Kraft getreten am: 11.11.2010 
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Betriebswirtschaftliche Kompetenzfelder 

Modulbezeichnung Controlling a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Das wesentliche Ziel dieser Moduls ist die Vermittlung von 
fundierten theoretischen und praktischen Kenntnissen im Controlling. 
Die Studierenden sollen insbesondere die Fähigkeit erlangen, die 
anspruchsvollen Instrumente des strategischen und operativen 
Controllings anzuwenden, kritisch zu beurteilen und 
weiterzuentwickeln. Darüber hinaus werden die Controlling-
Instrumente auf ihre verhaltenssteuernden Wirkungen hin analysiert. 
Insbesondere in den vorlesungsbegleitenden Fallstudienübungen wird 
die Fähigkeit zur praktischen Anwendung der theoretischen Inhalte 
vermittelt. 
Das Modul ist insbesondere für Studierende von hoher Bedeutung, die 
nach ihrem Studium eine Tätigkeit als CEO oder Tätigkeiten im 
Controlling, Rechnungswesen, Management oder Personalwesen 
eines Unternehmens anstreben. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen Lehr- und Lernformen: 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− freies Unterrichtsgespräch 

Ergänzende Studien: 
− Einteilung von Kleingruppen, die unter Betreuung der Dozen-

tin/des Dozenten die Lösung der Fallstudien erarbeiten und Prä-
sentationen vorbereiten 

− Präsentationen in Übungen 
− Computergestützte Anwendung von ausgewählten Controlling- 

Instrumenten 
− Vorträge von und Diskussion mit Praktikerinnen/Praktikern 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Prüfung besteht aus den Komponenten Klausur (80%) sowie der 
Bearbeitung einer Fallstudie und deren Präsentation (20%). Die Klau-
surdauer beträgt 120 Minuten. 
Wiederholungsprüfungen für das gesamte Modul können auch als 
mündliche Prüfungen von 20 Minuten Dauer durchgeführt werden. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Controlling a) und Sommersemester 

(Controlling b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  45 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  55 Stunden 
Ergänzende Studien: 25 Stunden 
Klausurvorbereitung: 55 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Finanzierung und Banken a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden beherrschen nach der Teilnahme an dem Modul die 
Grundzüge von Entscheidungen unter Risiko, die grundsätzlichen 
Techniken der Bewertung riskanter Zahlungsströme sowie Grund-
prinzipien des finanzwirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Risiko 
Managements. 
Darüber hinaus werden Studierenden tiefgehende und spezielle An-
wendungskompetenzen sowie die Fähigkeit zur Weiterentwicklung 
von Lösungsansätzen vermittelt. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen Lehr- und Lernformen: 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− freies Unterrichtsgespräch 

Ergänzende Studien: 
− Liste mit Kontrollfragen und Computer-Dateien, um Studierenden 

Gelegenheit zu geben, Gelerntes durch Parameter-Variation selbst 
zu vertiefen. 

− Vorträge von und Diskussion mit Praktikern 
Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Modulklausur von 120 Minuten Dauer 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Finanzierung und Banken a) und Som-

mersemester (Finanzierung und Banken b) 
Arbeitsaufwand Finanzierung und Banken a: 

Kontaktstunden:  67,5 Stunden (6 SWS) 
Vor- und Nachbereitung:  45 Stunden 
Klausurvorbereitung: 45 Stunden 
Ergänzende Studien:  22,5 Stunden 

Finanzierung und Banken b: 
Kontaktstunden:  45 Stunden (4 SWS) 
Vor- und Nachbereitung:  45 Stunden 
Klausurvorbereitung: 45 Stunden 
Ergänzende Studien:  45 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Logistik a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden sollen das grundlegende Know-How und die ent-
scheidenden Fähigkeiten erwerben, mit dem Ziel, Positionen auf der 
ersten Führungsebene als CEO oder Logistiker bzw. Supply Chain 
Manager oder Supply Chain Controller in Industrie, Handel und 
Dienstleistung erfolgreich wahrzunehmen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− Kolloquien 
− Vorträge 
− Workshops 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die Prüfung besteht aus den Komponenten Klausur (80%) sowie der 
Bearbeitung einer Fallstudie und deren Präsentation (20%). Die Klau-
surdauer beträgt 120 Minuten. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Logistik a) und Sommersemester (Logis-

tik b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstudium:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Managementlehre a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Erwerb von fachlichem Wissen und methodischen Kompetenzen in 

strategischer Planung, Organisationstheorie und 
Unternehmensnetzwerken bzw. im Personalmanagement und der 
Steuerung und Entwicklung von Organisationen. Ferner soll die 
Fähigkeit zur praktischen Anwendung insbesondere durch Fall-
studien geübt und die soziale Kompetenz der Studierenden durch 
Teamarbeit gefördert werden. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

Vorlesung/Übung  

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die  
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Klausur mit Fallstudienbearbeitung; Dauer 180 Minuten  

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Managementlehre b) und Sommerse-

mester (Managementlehre a) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  45 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  60 Stunden 
Klausurvorbereitung: 60 Stunden 
Ergänzende Studien:  15 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Marketing und Handelsbetriebslehre a 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden des Studienmoduls sollen zur Ausübung eines Beru-
fes als Fach- und Führungskraft auf allen Ebenen eines Unterneh-
mens, insbesondere in Marketing, Vertrieb, Internationales Marke-
ting, Marktforschung, Produkt-, Key Account- und Category Mana-
gement und zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten befähigt 
werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− Freies Unterrichtsgespräch 
− Planspiele und Fallstudien 
− Exkursionen 
− Hausarbeiten 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Marketing und Handelsbetriebslehre a muss belegt werden. Marketing 
und Handelsbetriebslehre b kann entweder in der Variante Präsentati-
on oder in der Variante Hausarbeit gewählt werden. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre a) 

und Sommersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Marketing und Handelsbetriebslehre b (Variante Präsentation) 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden des Studienmoduls sollen zur Ausübung eines Beru-
fes als Fach- und Führungskraft auf allen Ebenen eines Unterneh-
mens, insbesondere in Marketing, Vertrieb, Internationales Marke-
ting, Marktforschung, Produkt-, Key Account- und Category Mana-
gement und zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten befähigt 
werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− Freies Unterrichtsgespräch 
− Planspiele und Fallstudien 
− Exkursionen 
− Hausarbeiten 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Marketing und Handelsbetriebslehre a muss belegt werden. Marketing 
und Handelsbetriebslehre b kann entweder in der Variante Präsentati-
on oder in der Variante Hausarbeit gewählt werden. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Eine Vorlesung mit einer Klausur von 60 Minuten Dauer und Ge-
wicht 50%; eine weitere Vorlesung mit einer Klausur von 30 Minuten 
Dauer (Gewicht 25%) sowie einer 30-minütigen Präsentation (Ge-
wicht 25%). Die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Prüfungsleistungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre a) 

und Sommersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Marketing und Handelsbetriebslehre b (Variante Hausarbeit) 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden des Studienmoduls sollen zur Ausübung eines Beru-
fes als Fach- und Führungskraft auf allen Ebenen eines Unterneh-
mens, insbesondere in Marketing, Vertrieb, Internationales Marke-
ting, Marktforschung, Produkt-, Key Account- und Category Mana-
gement und zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten befähigt 
werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 
− Freies Unterrichtsgespräch 
− Planspiele und Fallstudien 
− Exkursionen 
− Hausarbeiten 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Marketing und Handelsbetriebslehre a muss belegt werden. Marketing 
und Handelsbetriebslehre b kann entweder in der Variante Präsentati-
on oder in der Variante Hausarbeit gewählt werden. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Eine Vorlesung mit einer Klausur von 60 Minuten Dauer und eine 
Hausarbeit mit einer Bearbeitungszeit zwischen 1 und 2 Monaten. Die 
Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel beider Prüfungsleis-
tungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre a) 

und Sommersemester (Marketing und Handelsbetriebslehre b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  28 Stunden  

Vor- und Nachbereitung:  124 Stunden 
Klausurvorbereitung: 34 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Technologie- und Innovationsmanagement (Vorlesungsvariante) 

a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Die Studierenden beherrschen nach der Teilnahme an dem Modul 

die zentralen Grundlagen des Strategischen Technologie- und Inno-
vationsmanagements und der technologieorientierten Unternehmens-
führung sowie die wichtigsten Instrumente und Methoden zur Ges-
taltung und Umsetzung von Innovationsvorhaben. Im Rahmen von 
vorlesungsbegleitenden Fallstudienübungen erhalten Studierende 
zudem die Gelegenheit, Innovationsstrategien zu entwickeln und 
Methoden und Instrumente im Innovationsprozess anzuwenden. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Wird in Technologie- und Innovationsmanagement a die Vorle-
sungsvariante gewählt, muss in Technologie- und Innovationsmana-
gement b die studienbegleitende Variante gewählt werden. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Technologie- und Innovationsmanage-

ment a) und Sommersemester (Technologie- und Innovationsmana-
gement b) 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 
Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Technologie- und Innovationsmanagement (studienbegleitende 

Variante) a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden beherrschen nach der Teilnahme an dem Modul die 
zentralen Grundlagen des Strategischen Technologie- und Innovati-
onsmanagements und der technologieorientierten Unternehmensfüh-
rung sowie die wichtigsten Instrumente und Methoden zur Gestaltung 
und Umsetzung von Innovationsvorhaben. Im Rahmen von 
vorlesungsbegleitenden Fallstudienübungen erhalten Studierende 
zudem die Gelegenheit, Innovationsstrategien zu entwickeln und 
Methoden und Instrumente im Innovationsprozess anzuwenden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Hausarbeiten 
− Kleingruppenarbeit 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Wird in Technologie- und Innovationsmanagement a die studienbe-
gleitende Variante gewählt, muss in Technologie- und Innovations-
management b die Vorlesungsvariante gewählt werden. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die Modulprüfung besteht aus den Komponenten Klausur (60 Minu-
ten und Gewichtung 50%), Präsentation (10%), Projektarbeit (10%) 
und schriftliche Hausaufgabe (30%); die schriftliche Hausaufgabe be-
steht aus einer Hausarbeit mit einer Bearbeitungsdauer zwischen 0,5 
und 1,5 Monate. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Technologie- und Innovationsmanage-

ment a) und Sommersemester (Technologie- und Innovationsmana-
gement b) 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  28 Stunden  
Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  90 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Wirtschaftsinformatik (Entwicklung) 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Studierende beherrschen die Grundlagen der systematischen Pro-
grammierung und Systementwicklung. Sie können Datenbankentwür-
fe vornehmen und interaktiv Datenbanken abfragen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 
− ergänzend: eigene Übungen am Computer 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Sommersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Wirtschaftsinformatik (Management) 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Die Studierenden kennen die Probleme und Lösungsansätze des Ma-
nagements der Informationsfunktion im Unternehmen. Sie können In-
formationssysteme unter Berücksichtigung von Unternehmenszielen 
und betriebswirtschaftlichen Aspekten gestalten. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung 
− Selbststudium 
− ergänzend: eigene Übungen am Computer 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Modulklausur von 120 Minuten Dauer 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Wirtschaftsinformatik (E-Business) 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Studierende kennen die Grundlagen der Technologien für Electronic 
Business (EB) und ihren Einsatz entlang der Wertschöpfungskette 
sowie grundlegende Konzepte für die Programmierung interaktiver 
Websites. Sie kennen  die Potenziale einzelner Branchen im EB. Sie 
können einen Geschäftsplan für eine auf EB basierende Geschäftsidee 
entwickeln  und eine Teilrealisierung einer entsprechenden Website 
durchführen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Zwei Klausuren (60 min., 3 LP); die Modulnote ergibt sich als arith-
metisches Mittel der beiden Klausuren. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Wirtschaftsprüfung a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Das Modul Wirtschaftsprüfung setzt sich sowohl mit theoretischen als 
auch mit praktischen Problemstellungen der Rechnunglegung, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmenbewertung auseinander. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Fallstudien 
− Gruppendiskussionen 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Modulklausur von 120 Minuten Dauer 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Wirtschaftsprüfung b) und Sommerse-

mester (Wirtschaftsprüfung a) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  45 Stunden (4 SWS) 

Ergänzende Studien: 45 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  45 Stunden 
Klausurvorbereitung: 45 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Methodenmodule 

Modulbezeichnung Methodenmodul BWL a/b (Vorlesungsvariante) 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Methodenmodule dienen der Vermittlung spezifischer wissenschaftli-
cher Methoden, die insbesondere in den Modulen der betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzfelder sowie im Rahmen der Masterarbeit 
verwendet werden. Insofern zielen diese Module auf die Stärkung der 
quantitativen Methodenkompetenz der Studierenden ab. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung 
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots In jedem Semester werden Veranstaltungen zu diesem Modul angebo-

ten, sodass das Modul spätestens nach 2 Semestern abgeschlossen 
werden kann. 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden  
Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  44 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden 

Dauer des Moduls 1-2 Semester 
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Modulbezeichnung Methodenmodul BWL a/b (Variante Vorlesung und Übung mit 
Übung als Prüfungsbestandteil) 

Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Methodenmodule dienen der Vermittlung spezifischer wissenschaftli-
cher Methoden, die insbesondere in den Modulen der betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzfelder sowie im Rahmen der Masterarbeit 
verwendet werden. Insofern zielen diese Module auf die Stärkung der 
quantitativen Methodenkompetenz der Studierenden ab. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die Prüfung besteht aus zwei Hausarbeiten mit einer Bearbeitungs-
dauer von jeweils 1-2 Wochen (Gewicht 50%) sowie einer Klausur 
von 60 Minuten Dauer (Gewicht 50%). 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots In jedem Semester werden Veranstaltungen zu diesem Modul angebo-

ten, sodass das Modul nach 1 Semester abgeschlossen werden kann. 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden  

Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  44 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden 

Dauer des Moduls 1 Semester 
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Modulbezeichnung Methodenmodul BWL a/b (Variante Vorlesung und Projektar-
beit) 

Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Methodenmodule dienen der Vermittlung spezifischer wissenschaftli-
cher Methoden, die insbesondere in den Modulen der betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzfelder sowie im Rahmen der Masterarbeit 
verwendet werden. Insofern zielen diese Module auf die Stärkung der 
quantitativen Methodenkompetenz der Studierenden ab. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Hausarbeiten 
− Kleingruppenarbeit 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die  
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Die Modulprüfung besteht aus den Komponenten Klausur (60 Minu-
ten) und Projektarbeit; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches 
Mittel der beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots In jedem Semester werden Veranstaltungen zu diesem Modul angebo-

ten, sodass das Modul spätestens nach 2 Semestern abgeschlossen 
werden kann. 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  28 Stunden  
Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  90 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden 

Dauer des Moduls 1-2 Semester 
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Ergänzende Kompetenzfelder 
Modulbezeichnung Quantitative Methoden, insbes. Statistik a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Studierenden werden Methoden und Anwendungskompetenzen an-

derer (Teil-)Disziplinen vermittelt, wodurch den Studierenden Ver-
knüpfungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftlichen Kompetenz-
felder mit den Fragen und Methoden anderer (Teil-)Disziplinen auf-
gezeigt werden. Zudem werden die Studierenden auf die Arbeit in 
interdisziplinären Teams vorbereitet, womit die Module der ergän-
zenden Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizierend wirken. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Unterrichtsgespräch 
Es werden regelmäßig Übungsaufgaben gestellt, die die Studieren-
den eigenständig bearbeiten sollen. Nach ca. 1 Woche werden die 
Aufgaben besprochen oder die Lösungen zur Verfügung gestellt. 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 
Methodenmodul 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester (Quantitative Methoden a) und Sommer-

semester (Quantitative Methoden b) 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  45 Stunden  

Ergänzende Studien: 45 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  45 Stunden 
Klausurvorbereitung: 45 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung CSCW – Computer Supported Cooperative Work 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Studierende beherrschen die theoretischen Grundlagen der Gruppen-

arbeit und kennen die Möglichkeiten, diese mit Mitteln der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie zu unterstützen. Sie sind in 
der Lage CSCW in Organisationen sinnvoll einzusetzen und in be-
triebliche Abläufe und IT-Systeme zu integrieren. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 
− Kleingruppenarbeit 

Lehr- und Prüfungssprache Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 
Methodenmodul 

Voraussetzungen für die 
Leistungspunkten 

Modulklausur von 120 Minuten Dauer 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden: 30 Stunden (3 SWS) 

Kleingruppenarbeit: 14 Stunden (Fallstudien in Gruppenar-
beit) 
Vor- und Nachbereitung: 68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Decision Support Systems 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Studierende kennen ausgewählte Verfahren und Informationssyste-

me zur Entscheidungsunterstützung. 
Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 
Methodenmodul 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Die Prüfung besteht aus zwei Hausarbeiten mit einer Bearbeitungs-
dauer von jeweils 1-2 Wochen (Gewicht 50%) sowie einer Klausur 
von 60 Minuten Dauer (Gewicht 50%). 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Sommersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden (4 SWS) 

Vor- und Nachbereitung:  68 Stunden 
Klausurvorbereitung: 68 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Kooperations- und Genossenschaftsmanagement 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Studierenden werden Methoden und Anwendungskompetenzen an-

derer (Teil-)Disziplinen vermittelt, wodurch den Studierenden Ver-
knüpfungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftlichen Kompetenz-
felder mit den Fragen und Methoden anderer (Teil-)Disziplinen auf-
gezeigt werden. Zudem werden die Studierenden auf die Arbeit in 
interdisziplinären Teams vorbereitet, womit die Module der ergän-
zenden Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizierend wirken. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Sommer- oder Wintersemester  

Die genauen Termine sind den Lehrveranstaltungsankündigungen zu 
entnehmen 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden  
Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  44 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Gesundheitsmanagement 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Studierenden werden Methoden und Anwendungskompetenzen ande-
rer (Teil-)Disziplinen vermittelt, wodurch den Studierenden Verknüp-
fungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftlichen Kompetenzfelder mit 
den Fragen und Methoden anderer (Teil-)Disziplinen aufgezeigt wer-
den. Zudem werden die Studierenden auf die Arbeit in interdis-
ziplinären Teams vorbereitet, womit die Module der ergänzenden 
Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizierend wirken. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

− Vorlesung/Übung  
− Selbststudium 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Zwei Vorlesungen, die jeweils mit einer Klausur (60 min., 3 LP) ge-
prüft werden; die Modulnote ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
beiden Prüfungen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Sommer- oder Wintersemester  

Die genauen Termine sind den Lehrveranstaltungsankündigungen zu 
entnehmen 

Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  44 Stunden  
Ergänzende Studien: 32 Stunden 
Vor- und Nachbereitung:  44 Stunden 
Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Volkswirtschaftslehre a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Nach einer erfolgreichen Teilnahme an dem Modul sollten 

Studierende in der Lage sein, volkswirtschaftliche Fragen in einen 
Methoden- und Problemrahmen einzuordnen und selbständig zu 
strukturieren. Das Modul stellt damit berufsqualifizierende 
Allgemeinbildung für Absolventen eines ökonomischen 
Masterstudiengangs zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden Studierenden Methoden und Anwendungs-
kompetenzen anderer (Teil-) Disziplinen vermittelt, wodurch den 
Studierenden Verknüpfungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftli-
chen Kompetenzfelder mit den Fragen und Methoden anderer (Teil-
)Disziplinen aufgezeigt werden. Zudem werden die Studierenden auf 
die Arbeit in interdisziplinären Teams vorbereitet, womit die Modu-
le der ergänzenden Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizie-
rend wirken. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

Siehe Angaben zu den einzelnen volkswirtschaftlichen Modulen 

Lehr- und Prüfungssprache Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

− Es sind die Zugangsvoraussetzungen für die einzelnen Veranstal-
tungen zu beachten. 

− Es dürfen nicht zwei Seminare belegt werden. 
Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 

Administration 
Exportmodul für Nebenfach Volkswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Siehe Angaben zu den einzelnen volkswirtschaftlichen Modulen 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Siehe Angaben zu den einzelnen volkswirtschaftlichen Modulen 
Arbeitsaufwand Siehe Angaben zu den einzelnen volkswirtschaftlichen Modulen 
Dauer des Moduls 1-2 Semester 
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Modulbezeichnung Betriebswirtschaftslehre a/b 

(zwei beliebige Module aus der Liste der betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzfelder) 

Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Siehe Angaben zu den einzelnen Modulen der betriebswirtschaftli-

chen Kompetenzfelder 
Darüber hinaus werden Studierenden Methoden und Anwendungs-
kompetenzen anderer (Teil-) Disziplinen vermittelt, wodurch den 
Studierenden Verknüpfungsmöglichkeiten der betriebswirtschaftli-
chen Kompetenzfelder mit den Fragen und Methoden anderer (Teil-) 
Disziplinen aufgezeigt werden. Zudem werden die Studierenden auf 
die Arbeit in interdisziplinären Teams vorbereitet, womit die Modu-
le der ergänzenden Kompetenzfelder unmittelbar berufsqualifizie-
rend wirken. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

Siehe Angaben zu den einzelnen Modulen der betriebswirtschaftli-
chen Kompetenzfelder 
 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 
Exportmodul für Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Siehe Angaben zu den einzelnen Modulen der betriebswirtschaftli-
chen Kompetenzfelder 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Siehe Angaben zu den einzelnen Modulen der betriebswirtschaftli-

chen Kompetenzfelder 
Arbeitsaufwand Siehe Angaben zu den einzelnen Modulen der betriebswirtschaftli-

chen Kompetenzfelder 
Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule 

Modulbezeichnung Betriebswirtschaftliches Vertiefungsmodul (Variante: zwei Haus-
arbeiten) a/b 

Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule stellen auf die Verbindung 
der betriebswirtschaftlichen und/oder ergänzenden Kompetenzfelder 
ab und haben somit die Vermittlung integrativer, ganzheitlicher Lö-
sungsansätze zum Ziel. Darüber hinaus sollen in den Modulen aktuel-
le Forschungsprojekte des Fachbereichs behandelt werden, womit 
auch eine Basis für eine anschließende Promotion geschaffen wird. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule werden grundsätzlich in 
Form von Seminaren in einem Umfang von 2 SWS abgehalten 
werden. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Hausarbeiten 
sowie das intensive Diskutieren der theoretischen und praktischen 
Inhalte in Kleingruppen, Teams und freiem Unterrichtsgespräch. 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an den betriebswirtschaftli-
chen Vertiefungsmodulen sind den jeweiligen konkreten Veranstal-
tungsankündigungen zu entnehmen. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Anfertigen einer Hausarbeit mit Bearbeitungsdauer zwischen zwei 
und vier Monaten und einer Hausarbeit mit Bearbeitungsdauer zwi-
schen 0,5 und 1,5 Monaten 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester und Sommersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  25 Stunden  

Vorbereitung der wesentlichen Leistung: 155 Stunden 
Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Betriebswirtschaftliches Vertiefungsmodul (Variante: Hausar-

beit und Präsentation) a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule stellen auf die Verbin-

dung der betriebswirtschaftlichen und/oder ergänzenden Kompe-
tenzfelder ab und haben somit die Vermittlung integrativer, ganz-
heitlicher Lösungsansätze zum Ziel. Darüber hinaus sollen in den 
Modulen aktuelle Forschungsprojekte des Fachbereichs behandelt 
werden, womit auch eine Basis für eine anschließende Promotion 
geschaffen wird. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule werden grundsätzlich in 
Form von Seminaren in einem Umfang von 2 SWS abgehalten 
werden. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Hausarbeiten 
und deren Präsentation sowie das intensive Diskutieren der 
theoretischen und praktischen Inhalte in Kleingruppen, Teams und 
freiem Unterrichtsgespräch. 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an den betriebswirtschaftli-
chen Vertiefungsmodulen sind den jeweiligen konkreten Veranstal-
tungsankündigungen zu entnehmen. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Anfertigen einer Hausarbeit mit Bearbeitungsdauer zwischen zwei 
und vier Monaten (Gewicht 60%) und Präsentation (Gewicht 40%). 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester und Sommersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  25 Stunden  

Vorbereitung der wesentlichen Leistung: 105 Stunden 
Vorbereitung der weiteren Leistung: 50 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Modulbezeichnung Betriebswirtschaftliches Vertiefungsmodul (Variante: Hausar-

beit und Klausur) a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule stellen auf die Verbin-

dung der betriebswirtschaftlichen und/oder ergänzenden Kompe-
tenzfelder ab und haben somit die Vermittlung integrativer, ganz-
heitlicher Lösungsansätze zum Ziel. Darüber hinaus sollen in den 
Modulen aktuelle Forschungsprojekte des Fachbereichs behandelt 
werden, womit auch eine Basis für eine anschließende Promotion 
geschaffen wird. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

Betriebswirtschaftliche Vertiefungsmodule werden grundsätzlich in 
Form von Seminaren in einem Umfang von 2 SWS abgehalten 
werden. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Hausarbeiten 
und deren Präsentation sowie das intensive Diskutieren der 
theoretischen und praktischen Inhalte in Kleingruppen, Teams und 
freiem Unterrichtsgespräch. 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an den betriebswirtschaftli-
chen Vertiefungsmodulen sind den jeweiligen konkreten Veranstal-
tungsankündigungen zu entnehmen. 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and 
Institutions 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Anfertigen einer Hausarbeit mit Bearbeitungsdauer zwischen zwei 
und vier Monaten (Gewicht 50%) und Schreiben einer Klausur 
(Dauer: 60 Minuten, bei Fallstudien 90 Minuten; Gewicht 50%). 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jeweils im Wintersemester und Sommersemester 
Arbeitsaufwand Kontaktstunden:  25 Stunden  

Vorbereitung der wesentlichen Leistung: 105 Stunden 
Vorbereitung der weiteren Leistung: 50 Stunden 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Schlüsselqualifikationen/Key Qualifications 

Modulbezeichnung Schlüsselqualifikationen 
Leistungspunkte 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Studierenden werden überfachliche, berufsfeldorientierte Kompeten-
zen vermittelt. Die Schlüsselqualifikationen ermöglichen ein effekti-
ves Lernen der Studierenden und bilden gleichzeitig ein solides Fun-
dament für lebenslange Weiterbildung im Beruf. Ferner werden die 
Absolventinnen und Absolventen dazu befähigt, im Laufe ihres Ar-
beitslebens flexibel auf unterschiedliche berufliche Anforderungen zu 
reagieren und adäquat mit ihnen umzugehen. 
 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Die Angabe zu den einzelnen Veranstaltungen werden jedes Semester 
in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch und Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration 
Masterstudiengang Volkswirtschaftslehre/Economics and Institutions 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Semesterbegleitende Evaluationen 

Noten Teilnahme und semesterbegleitende Leistungen. Die Prüfungsleistung 
wird nicht benotet, sondern mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet. 

Turnus des Angebots Die Angabe zu den einzelnen Veranstaltungen werden in geeigneter 
Weise bekannt gegeben. 

Arbeitsaufwand Die Angabe zu den einzelnen Veranstaltungen werden in geeigneter 
Weise bekannt gegeben. 

Dauer des Moduls Jeweils 1 Semester 
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Interdisziplinäre Module 

Modulbezeichnung Interdisziplinäre Module a/b 
Leistungspunkte Je 6 LP 
Inhalt und Qualifikations-
ziel 

Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 
Generell haben interdisziplinäre Module die Schaffung einer kulturel-
len Kompetenz bei den Studierenden zum Ziel, die in der Fähigkeit 
zum Ausdruck kommt, aus der eigenen Kultur heraus andere Kultu-
ren, deren Normen und Werte, Lebenswelten, Ordnungsvorstellungen, 
Institutionen und Geschichte verstehen zu können. Darüber hinaus 
soll den Studierenden die Fähigkeit zur Verknüpfung betriebswirt-
schaftlicher Lehrinhalte mit Fragen und Methoden von Nachbardis-
ziplinen vermittelt werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 

Lehr- und Prüfungssprache Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten 

Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 
der anderen Fachbereiche. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 

der anderen Fachbereiche. 
Arbeitsaufwand Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 

der anderen Fachbereiche. 
Dauer des Moduls Näheres dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Informationen 

der anderen Fachbereiche. 
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Masterarbeit 

Modulbezeichnung Masterarbeit 
Leistungspunkte 30 LP 
Inhalt und Qualifikationsziel Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der 

Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein abgegrenztes Prob-
lem aus dem Gegenstandsbereich ihres oder seines Studiengangs 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und 
darzustellen. 

Lehr- und Lernformen, Ver-
anstaltungstypen 

− Projektarbeit 
− Selbststudium 
− Präsentation 

Lehr- und Prüfungssprache Deutsch oder Englisch 
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Gemäß § 11 Absatz 2 der Studien- und Prüfungsordnung 

Verwendbarkeit des Moduls Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre/Business 
Administration 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

Masterarbeit, ggf. Verteidigung der Masterarbeit; in diesem Falle 
gilt folgende Gewichtung: Masterarbeit 80%, Verteidigung 20% 

Noten Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
Turnus des Angebots Jedes Semester 
Arbeitsaufwand 6 Monate ohne Verteidigung, 5 Monte mit anschließender Verteidi-

gung 
Dauer des Moduls 1 Semester 
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Anhang 2: Studienverlaufspläne 
 
 
Anfänger WS: 

WS 1 SS 1 WS 2 SS 2 
1. Betriebswirtschaftliches 

Kompetenzfeld I  a 
(6 LP) 

1. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld I  b 

(6 LP) 

1. Methodenmodul b 
 

(6 LP) 

1. Masterarbeit 
 

(30 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld II a 

(6 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld II b 

(6 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Vertiefungsmodul b 

(6 LP) 

 

3. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld III a 

(6 LP) 

3. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld III b 

(6 LP) 

3. Ergänzendes 
Kompetenzfeld a 

(6 LP) 

 

4. Schlüssel-
qualifikationen  

(6 LP) 

4. Ergänzendes  
Kompetenzfeld b  

(6 LP) 

4. Interdisziplinäres 
Modul a 
(6 LP) 

 

5. Methodenmodul a 
 

(6 LP) 

5. Betriebswirtschaftliches 
Vertiefungsmodul a  

(6 LP) 

5. Interdisziplinäres  
Modul b 
(6 LP) 

 

    
Σ LP 30 Σ LP 30 Σ LP 30 Σ LP 30 
SWS 20 SWS 20 SWS 18 SWS 2 

 

 

Anfänger SS: 

SS 1 WS 1 SS 2 WS 2 

1. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld I a  

(6 LP) 

1. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld I b  

(6 LP) 

1. Methodenmodul b  
 

(6 LP) 

1. Masterarbeit 
 

(30 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld II a  

(6 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld II b  

(6 LP) 

2. Betriebswirtschaftliches 
Vertiefungsmodul b  

(6 LP) 

 

3. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld III a 

 (6 LP) 

3. Betriebswirtschaftliches 
Kompetenzfeld III b  

(6 LP) 

3. Ergänzendes  
Kompetenzfeld b  

(6 LP) 

 

4. Schlüssel- 
qualifikationen 

(6 LP) 

4. Ergänzendes  
Kompetenzfeld a  

(6 LP) 

4. Interdisziplinäres  
Modul a  
(6 LP) 

 

5. Methodenmodul a  
 

(6 LP) 

5. Betriebswirtschaftliches 
Vertiefungsmodul a  

(6 LP) 

5. Interdisziplinäres 
Modul b  
(6 LP) 

 

    
Σ LP 30 Σ LP 30 Σ LP 30 Σ LP 30 
SWS 20 SWS 22 SWS 22  
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Anhang 3: Zulassungsordnung 
 
 

„Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre/Business Administration  

der Philipps-Universität Marburg“ 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
Stand: 22.09.2010 

 
§ 1 Anwendungsbereich  
Die Philipps-Universität Marburg führt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen im Masterstu-
diengang Betriebswirtschaftslehre/Business Administration ein Eignungsfeststellungsverfahren durch. 
Die erfolgreiche Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren ist Voraussetzung für die Zulassung 
zum Studiengang. 
 

§ 2 Antrag auf Teilnahme am Eignungsfeststellungsverfahren  
Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen in Kopie sowie gegebenenfalls in beglaubigter Übersetzung (ebenfalls in Kopie) 
beizufügen:  

1. Nachweis über ein abgeschlossenes Bachelor-Studium oder einen mindestens gleichwertigen 
in- oder ausländischen Hochschulabschluss. Liegt bei Bewerbungsschluss noch kein Ab-
schlusszeugnis mit einer Gesamtnote vor, ist bei einem zugrunde liegenden Bachelor-Studium 
mit einem Umfang von 180 Leistungspunkten die vorläufige Gesamtnote aus den bis dahin 
erbrachten, also auch den nicht benoteten Leistungen, mindestens jedoch aus 150 Leistungs-
punkten, zu errechnen. Eine Einschreibung kann in diesem Fall nur unter dem Vorbehalt er-
folgen, dass der Nachweis nach Satz 1 bis zum Ende des Vorlesungszeitraums des 1. Fachse-
mesters geführt wird. 

 
2. Nachweis über grundlegende ökonomische Kenntnisse durch ein Studium nach Absatz 1 mit 

wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt, d. h. im absolvierten Studiengang sollen mindes-
tens 120, müssen aber mindestens 90 Leistungspunkte in wirtschaftswissenschaftlichen Fä-
chern sowie den zugehörigen Hilfswissenschaften, die Methodenkompetenz vermitteln (z. B. 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Statistik), erbracht worden sein. 

3. Nachweis über Kenntnisse der englischen Sprache gemäß Sprachniveau B2 des „Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens für Sprachen des Europarates“  

4. Tabellarischer Lebenslauf  

5. Schreiben im Umfang von ca. 2 DIN-A 4-Seiten, in dem die Bewerberin/der Bewerber ih-
re/seine fachbezogene Eignung darlegt und besonders erläutert, welche der betriebswirtschaft-
lichen Kompetenzfelder die Bewerberin/der Bewerber im Masterstudium der Betriebswirt-
schaftslehre/Business Administration wählen möchte. 

6. Gegebenenfalls Nachweise zu den unter  Nr. 5 genannten Eignungsgründen  
 

§ 3 Auswahlkommission  
(1) Die Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens obliegt der vom Fachbereichsrat bestellten 

Auswahlkommission.  

(2) Die Kommission setzt sich aus mindestens zwei Professorinnen/Professoren zusammen. 
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§ 4 Eignungsfeststellungsverfahren  

(1) Am Eignungsfeststellungsverfahren nimmt teil, wer einen Antrag nach Maßgabe des § 2 gestellt 
hat. Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, nehmen nicht am Eig-
nungsfeststellungsverfahren teil. 

(2) Die Feststellung der Eignung erfolgt aufgrund folgender Kriterien:  
a) Gesamtnote gemäß § 2 Nr. 1, wobei für die Gesamtnote in folgender Weise Punkte vergeben 

werden: 
Notenpunkte 15 bis 11,5 = 3 Punkte 
Notenpunkte 8,5 bis unter 11,5 = 2 Punkte 
Notenpunkte 6,5 bis unter 8,5 = 1 Punkte 
Notenpunkte 5 bis unter 6,5 = 0 Punkte 
Die Angaben beruhen auf der Notenskala nach §16 Allgemeine Bestimmungen der Philipps-
Universität Marburg.  

b) Bewertung der Unterlagen nach § 2 : 0 bis 7 Punkte. Die Punkte werden dabei wie folgt ermit-
telt: 

• Motivationsschreiben (maximal 1 Punkt) 
• Fachbezogene Kriterien (maximal 5 Punkte) 

+ Noten für Kernfächer im Bachelor in Bezug auf gewünschte Ausrichtung im Master (ma-
ximal 1 Punkt) 

+ Inhalt und Anforderungsniveau der Kernfächer (maximal 3 Punkte) 
+ Thema und Note Bachelor-Arbeit (maximal 1 Punkt) 

• Ergänzende Kriterien, z. B. Studiendauer, Auslandsstudium etc. (maximal 1 Punkt) 

(4) Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist eine Bewertung des Grades der Eignung 
von insgesamt mindestens 7 Punkten.  

(5) Über die wesentlichen Kriterien, die zum Ergebnis der Bewertung in § 4 Abs. 3 b) geführt haben, 
ist ein Kurzprotokoll zu erstellen.  

 

§ 5 Abschluss des Verfahrens  
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden, erhalten von der Universität einen schriftli-

chen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber sich einzuschreiben hat. Erfolgt die Einschreibung nicht fristgerecht, wird der Zulas-
sungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolgen wird im Zulassungsbescheid hingewiesen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid. 
Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Abgelehnte Bewerbe-
rinnen und Bewerber können sich noch zweimal für die Teilnahme am Eignungsfeststellungsver-
fahren bewerben. 
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